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III 

(Sonstige Rechtsakte) 

EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM 

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 208/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens [2021/ 
491] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/718 der Kommission vom 14. Mai 2018 zur Aussetzung des Status Maltas 
als amtlich anerkannt tuberkulosefrei in Bezug auf die Rinderbestände und zur Änderung von Anhang I der 
Entscheidung 2003/467/EG (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/744 der Kommission vom 16. Mai 2018 zur Änderung des Durchführungs
beschlusses (EU) 2016/2008 mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Lumpy-Skin-Krankheit in 
bestimmten Mitgliedstaaten (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3) Dieser Beschluss betrifft Rechtsvorschriften in Bezug auf andere lebende Tiere als Fische und Tiere der Aquakultur. 
Nach Absatz 2 des Einleitenden Teils von Anhang I Kapitel I des EWR-Abkommens gelten Rechtsvorschriften mit 
diesem Gegenstand nicht für Island. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Island. 

(4) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des EWR- 
Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(5) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I Kapitel I des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 

1. In Teil 1.2 wird unter Nummer 152 (Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2008 der Kommission) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 

„— 32018 D 0744: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/744 der Kommission vom 16. Mai 2018 (ABl. L 123 vom 
18.5.2018, S. 119)“ 

(1) ABl. L 120 vom 16.5.2018, S. 12.
(2) ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 119.
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2. In Teil 4.2 wird unter Nummer 70 (Entscheidung 2003/467/EG der Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„— 32018 D 0718: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/718 der Kommission vom 14. Mai 2018 (ABl. L 120 vom 
16.5.2018, S. 12)“ 

3. In Teil 4.2 wird nach Nummer 105 (Durchführungsbeschluss (EU) 2018/193 der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 

„106. 32018 D 0718: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/718 der Kommission vom 14. Mai 2018 zur Aussetzung 
des Status Maltas als amtlich anerkannt tuberkulosefrei in Bezug auf die Rinderbestände und zur Änderung von 
Anhang I der Entscheidung 2003/467/EG (ABl. L 120 vom 16.5.2018, S. 12). 

Dieser Rechtsakt gilt nicht für Island.“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsbeschlüsse (EU) 2018/718 und (EU) 2018/744 in norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 209/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2021/492] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2018/932 der Kommission vom 29. Juni 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 582/2011 in Bezug auf die Bestimmungen über Prüfungen mit portablen Emissionsmesssystemen (PEMS) und 
die Anforderungen an eine Typgenehmigung aufgrund von Vielstofffähigkeit (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird unter Nummer 45zzl (Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 

„— 32018 R 0932: Verordnung (EU) 2018/932 der Kommission vom 29. Juni 2018 (ABl. L 165 vom 2.7.2018, S. 32)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2018/932 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

(1) ABl. L 165 vom 2.7.2018, S. 32.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 210/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2021/493] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Delegierte Richtlinie (EU) 2018/736 der Kommission vom 27. Februar 2018 zur Änderung — zwecks 
Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für bestimmte Blei enthaltende elektrische und 
elektronische Bauteile in Glas oder Keramikwerkstoffen (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Die Delegierte Richtlinie (EU) 2018/737 der Kommission vom 27. Februar 2018 zur Änderung — zwecks 
Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei in Loten für discoidale und Planar- 
Array-Vielschicht-Keramikkondensatoren mit metallisierten Löchern (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3) Die Delegierte Richtlinie (EU) 2018/738 der Kommission vom 27. Februar 2018 zur Änderung — zwecks 
Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei in Trimmpotentiometern auf Cermet- 
Basis (3) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(4) Die Delegierte Richtlinie (EU) 2018/739 der Kommission vom 1. März 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung 
an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei als Legierungselement in Stahl (4) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(5) Die Delegierte Richtlinie (EU) 2018/740 der Kommission vom 1. März 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung 
an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei als Legierungselement in 
Aluminium (5) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(6) Die Delegierte Richtlinie (EU) 2018/741 der Kommission vom 1. März 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung 
an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei als Legierungselement in Kupfer (6) ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(7) Die Delegierte Richtlinie (EU) 2018/742 der Kommission vom 1. März 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung 
an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei in hochschmelzenden Loten (7) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(8) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

(1) ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 94.
(2) ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 97.
(3) ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 100.
(4) ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 103.
(5) ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 106.
(6) ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 109.
(7) ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 112.
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens werden unter Nummer 12q (Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgende Gedankenstriche angefügt: 

„— 32018 L 0736: Delegierte Richtlinie (EU) 2018/736 der Kommission vom 27. Februar 2018 (ABl. L 123 vom 
18.5.2018, S. 94). 

— 32018 L 0737: Delegierte Richtlinie (EU) 2018/737 der Kommission vom 27. Februar 2018 (ABl. L 123 vom 
18.5.2018, S. 97). 

— 32018 L 0738: Delegierte Richtlinie (EU) 2018/738 der Kommission vom 27. Februar 2018 (ABl. L 123 vom 
18.5.2018, S. 100). 

— 32018 L 0739: Delegierte Richtlinie (EU) 2018/739 der Kommission vom 1. März 2018 (ABl. L 123 vom 
18.5.2018, S. 103). 

— 32018 L 0740: Delegierte Richtlinie (EU) 2018/740 der Kommission vom 1. März 2018 (ABl. L 123 vom 
18.5.2018, S. 106). 

— 32018 L 0741: Delegierte Richtlinie (EU) 2018/741 der Kommission vom 1. März 2018 (ABl. L 123 vom 
18.5.2018, S. 109). 

— 32018 L 0742: Delegierte Richtlinie (EU) 2018/742 der Kommission vom 1. März 2018 (ABl. L 123 vom 
18.5.2018, S. 112).“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Delegierten Richtlinien (EU) 2018/736, (EU) 2018/737, (EU) 2018/738, (EU) 2018/739, (EU) 2018/740, 
(EU) 2018/741 und (EU) 2018/742 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen (*) 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 211/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2021/494] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2018/236 der Kommission vom 20. Dezember 2017 zur Berichtigung der 
estnischen Sprachfassung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/654 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich technischer und allgemeiner Anforderungen in 
Bezug auf die Emissionsgrenzwerte und die Typgenehmigung von Verbrennungsmotoren für nicht für den 
Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XXIV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1f (Delegierte Verordnung (EU) 2017/654 der 
Kommission) Folgendes angefügt: 

“,geändert durch: 

— 32018 R 0236: Delegierte Verordnung (EU) 2018/236 der Kommission vom 20. Dezember 2017 (ABl. L 50 vom 
22.2.2018, S. 1)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2018/236 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach 
Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*), oder am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses Nr. 61/2018 vom 23. März 2018 (2), je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

(1) ABl. L 50 vom 22.2.2018, S. 1.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
(2) ABl. L 26 vom 30.1.2020, S. 48.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 212/2018 

wurde zurückgezogen und ist daher hinfällig   
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 213/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens [2021/496] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/730 der Kommission vom 4. Mai 2018 zur Festlegung technischer 
Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für 
Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2018 bis 29. Juni 2018 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1y (Durchführungsverordnung (EU) 2018/165 der Kommission) 
folgende Nummer eingefügt: 

„1z. 32018 R 0730: Durchführungsverordnung (EU) 2018/730 der Kommission vom 4. Mai 2018 zur Festlegung 
technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln 
für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2018 bis 29. Juni 2018 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 6)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2018/730 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

(1) ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 6.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 214/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung des Anhangs IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens [2021/497] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungs
vertrieb (Neufassung) (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Die Richtlinie (EU) 2018/411 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2018 zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2016/97 im Hinblick auf den Geltungsbeginn der Umsetzungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten (2) ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3) Die Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3), die in das EWR-Abkommen 
aufgenommen wurde, wird mit der Richtlinie (EU) 2016/97 aufgehoben und ist daher aus dem EWR-Abkommen 
zu streichen. 

(4) Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 13b (Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) wird gestrichen. 

2. Nach Nummer 13d (Beschluss 2004/9/EG der Kommission) wird Folgendes eingefügt: 

„13e. 32016 L 0097: Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über 
Versicherungsvertrieb (Neufassung) (ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19), geändert durch: 

— 32018 L 0411: Richtlinie (EU) 2018/411 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2018 (ABl. 
L 76 vom 19.3.2018, S. 28). 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zu diesem Abkommen und sofern in diesem Abkommen nichts 
anderes bestimmt ist, bezeichnen die Ausdrücke ‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ neben ihrer 
Bedeutung in der Richtlinie auch die EFTA-Staaten beziehungsweise deren zuständige Behörden. 

b) In der Richtlinie enthaltene Verweise auf andere Rechtsakte gelten in dem Umfang und in der Form, in denen diese 
Rechtsakte in das Abkommen übernommen wurden. 

c) In Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 4, Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz 2 und Artikel 9 Absatz 2 wird nach dem Wort 
‚EIOPA‘ die jeweils grammatisch korrekte Form der Wörter ‚oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
eingefügt. 

d) In Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 5 werden nach dem Wort ‚EIOPA‘ die Wörter ‚,die EFTA- 
Überwachungsbehörde‘ eingefügt.“ 

(1) ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19.
(2) ABl. L 76 vom 19.3.2018, S. 28.
(3) ABl. L 9 vom 15.1.2003, S. 3.
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Artikel 2 

Der Wortlaut der Richtlinien (EU) 2016/97 und (EU) 2018/411 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

(*) Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 215/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung des Anhangs X (Dienstleistungen im Allgemeinen) und des Anhangs XVIII (Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Arbeitsrecht sowie Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen) des EWR-Abkommens [2021/498] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der 
Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des 
Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“) (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Die Anhänge X und XVIII des EWR-Abkommens sollten daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang X des EWR-Abkommens wird unter Nummer 3 (Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„— 32014 L 0067: Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 (ABl. L 159 
vom 28.5.2014, S. 11)“ 

Artikel 2 

In Anhang XVIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 30a (Beschluss 2009/17/EG der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 

„30b. 32014 L 0067: Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur 
Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit 
Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“) (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 11). 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung: 

„In Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe c gelten die Wörter ‚gemäß Rom I und/oder dem Übereinkommen von Rom‘ nicht 
für die EFTA-Staaten.“ 

Artikel 3 

Der Wortlaut der Richtlinie 2014/67/EU in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen (*). 

(1) ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 11.
(*) Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.
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Artikel 5 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 105/12                                                                                                                                         25.3.2021   



Erklärung der EFTA-Staaten 

zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 215/2018 vom 26. Oktober 2018 zur 
Aufnahme der Richtlinie 2014/67/EU in das EWR-Abkommen [2021/…] 

Die Richtlinie 2014/67/EU vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen enthält Vorschriften für die grenzüberschreitende 
Durchsetzung von Verwaltungssanktionen und/oder Geldbußen. Die Aufnahme dieser Richtlinie beeinträchtigt nicht die 
Aufnahme künftiger Rechtsakte mit Vorschriften für die grenzüberschreitende Durchsetzung von Verwaltungssanktionen 
und/oder Geldbußen.   
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 216/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2021/499] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Delegierte Richtlinie (EU) 2018/970 der Kommission vom 18. April 2018 zur Änderung der Anhänge II, III und 
V der Richtlinie (EU) 2016/1629 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung technischer Vorschriften 
für Binnenschiffe (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 47b (Richtlinie (EU) 2016/1629 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

— 32018 L 0970: Delegierte Richtlinie (EU) 2018/970 der Kommission vom 18. April 2018 (ABl. L 174 vom 10.7.2018, 
S. 15)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Delegierten Richtlinie (EU) 2018/970 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

(1) ABl. L 174 vom 10.7.2018, S. 15.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 217/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2021/500] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2018/1065 der Kommission vom 27. Juli 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1178/2011 hinsichtlich der automatischen Validierung in der Union erteilter Flugbesatzungslizenzen sowie 
hinsichtlich der Ausbildungsanforderungen für Start und Landung (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66ne (Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 

„— 32018 R 1065: Verordnung (EU) 2018/1065 der Kommission vom 27. Juli 2018 (ABl. L 192 vom 30.7.2018, 
S. 31)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2018/1065 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

(1) ABl. L 192 vom 30.7.2018, S. 31.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 218/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2021/501] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2018/750 der Kommission vom 22. Mai 2018 zur Berichtigung der polnischen Sprachfassung 
der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und 
luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für 
Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66q (Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 

„— 32018 R 0750: Verordnung (EU) 2018/750 der Kommission vom 22. Mai 2018 (ABl. L 126 vom 23.5.2018, S. 1)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2018/750 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

(1) ABl. L 126 vom 23.5.2018, S. 1.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 219/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2021/502] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/871 der Kommission vom 14. Juni 2018 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 474/2006 hinsichtlich der Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Union eine Betriebsuntersagung 
ergangen ist oder deren Betrieb in der Union Beschränkungen unterliegt (1), ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2) Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66zab (Verordnung (EG) Nr. 474/2006 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 

„— 32018 R 0871: Durchführungsverordnung (EU) 2018/871 der Kommission vom 14. Juni 2018 (ABl. L 152 vom 
15.6.2018, S. 5)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2018/871 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

(1) ABl. L 152 vom 15.6.2018, S. 5.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 220/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2021/503] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/840 der Kommission vom 5. Juni 2018 zur Erstellung einer 
Beobachtungsliste von Stoffen für eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik gemäß der Richtlinie 
2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2015/495 der Kommission (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2018/840 der Kommission wird der Durchführungsbeschluss (EU) 2015/495 
der Kommission (2) aufgehoben, der in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu streichen 
ist. 

(3) Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 13caf (Durchführungsbeschluss (EU) 2015/495 der 
Kommission) folgende Fassung: 

„32018 D 0840: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/840 der Kommission vom 5. Juni 2018 zur Erstellung einer 
Beobachtungsliste von Stoffen für eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik gemäß der Richtlinie 
2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2015/495 der Kommission (ABl. L 141 vom 7.6.2018, S. 9)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/840 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

(1) ABl. L 141 vom 7.6.2018, S. 9.
(2) ABl. L 78 vom 24.3.2015, S. 40.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 221/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten 
Bereichen außerhalb der vier Freiheiten [2021/504] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
die Artikel 86 und 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Es empfiehlt sich, die Empfehlung des Rates vom 15. März 2018 zu einem Europäischen Rahmen für eine 
hochwertige und nachhaltige Lehrlingsausbildung (1) in die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR- 
Abkommens einzubeziehen. 

(2) Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher entsprechend geändert werden. 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Artikel 4 Absatz 8 von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen wird folgender Gedankenstrich angefügt: 

„— 32018 H 0502: Empfehlung des Rates vom 15. März 2018 zu einem Europäischen Rahmen für eine hochwertige 
und nachhaltige Lehrlingsausbildung (ABl. C 153 vom 2.5.2018, S. 1)“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung an den Gemeinsamen EWR-Ausschuss nach Artikel 103 
Absatz 1 des Abkommens in Kraft (*). 

Artikel 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018.  

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Die Präsidentin 

Oda Helen SLETNES     

(1) ABl. C 153 vom 2.5.2018, S. 1.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 105/20                                                                                                                                         25.3.2021   





DE 

ISSN 1977-0642 (elektronische Ausgabe) 
ISSN 1725-2539 (Papierausgabe) 


	Inhalt
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 208/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens [2021/491] 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 209/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens [2021/492] 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 210/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens [2021/493] 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 211/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens [2021/494] 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 212/2018 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 213/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens [2021/496] 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 214/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung des Anhangs IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens [2021/497] 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 215/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung des Anhangs X (Dienstleistungen im Allgemeinen) und des Anhangs XVIII (Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Arbeitsrecht sowie Gleichbehandlung von Männern und Frauen) des EWR-Abkommens [2021/498] 
	Erklärung der EFTA-Staaten zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 215/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Aufnahme der Richtlinie 2014/67/EU in das EWR-Abkommen [2021/…] 

	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 216/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2021/499] 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 217/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2021/500] 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 218/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2021/501] 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 219/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2021/502] 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 220/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2021/503] 
	Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 221/2018 vom 26. Oktober 2018 zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten [2021/504] 

